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ein zweimaliges Überschreiten dieses Betrages bis zum Doppelten (zum Beispiel
durch Urlaubs- und Weihnachtsgeld) zulässig. Bei Bezug einer Altersrente als Teil-
rente darf mehr hinzuverdient werden. Wird die Hinzuverdienstgrenze für eine
Vollrente überschritten, führt dies nicht automatisch zum Wegfall der Rente. Die
Rente wird dann in eine niedrigere Teilrente wegen Alters umgewandelt, die einen
höheren Hinzuverdienst erlaubt. Die Altersrente wird in Abhängigkeit vom erziel-
ten Erwerbseinkommen als Teilrente von zwei Dritteln, der Hälfte oder einem Drit-
tel der Vollrente gezahlt. Die Höhe des individuellen Hinzuverdienstes orientiert
sich an dem Verdienst der letzten drei Kalenderjahre vor Rentenbeginn. Für diese
Fälle gilt: Als Hinzuverdienst bei einer Zwei-Drittel-Rente sind rund 39 %, bei einer
halben Rente rund 56 % und bei einer Ein-Drittel-Rente rund 74 % des letzten (Brutto)
Verdienstes zulässig. Lag in den letzten Jahren kein oder nur ein sehr geringer Ver-
dienst vor, wird der sog. Mindesthinzuverdienstgrenze ein halbes Durchschnittsent-
gelt zugrunde gelegt. Individuelle Auskünfte erteilt der zuständige Rentenversiche-
rungsträger.

B. Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

Auch Bezieherinnen und Bezieher einer Rente wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit können während des Rentenbezugs bis zu einer bestimmten Grenze Geld hin-
zuverdienen. Ein zweimaliges Überschreiten der Hinzuverdienstgrenzen im Kalen-
derjahr (zum Beispiel durch Urlaubs- und Weihnachtsgeld) ist bis zum Doppelten
zulässig. 

Wer Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit bezieht, ist verpflichtet, dem
Rentenversicherungsträger jede Aufnahme einer Beschäftigung mitzuteilen. Wird
eine Beschäftigung ausgeübt, weil sich der Gesundheitszustand der Rentnerin oder
des Rentners grundsätzlich gebessert hat, muss der Leistungsträger überprüfen, ob
die Anspruchsvoraussetzungen für den Rentenbezug noch vorliegen. Unter Um-
ständen kann eine Rente wegen Erwerbsminderung entzogen werden, wenn die
gesundheitlichen Einschränkungen, die zur Berentung geführt haben, behoben
sind. Die Entscheidung hierüber trifft der Rentenversicherungsträger.
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Die Hinzuverdienstgrenzen gelten nicht für Personen, die 

am 31. Dezember 1991 Anspruch auf eine nach den Vorschriften des Beitritts-
gebiets berechnete Invalidenrente oder Bergmannsinvalidenrente hatten und 

die die persönlichen Voraussetzungen für den Bezug von Blindengeld oder
Sonderpflegegeld nach den am 31. Dezember 1991 geltenden Vorschriften des
Beitrittsgebiets erfüllen. 

C. Hinterbliebenenrenten

Bei Renten wegen Todes (Hinterbliebenenrenten) gibt es zwar die oben genannten
Hinzuverdienstgrenzen nicht, allerdings werden eigenes Erwerbs- oder Erwerbs-
ersatzeinkommen und gegebenenfalls Vermögenseinkünfte des Berechtigten zu
einem bestimmten Teil – wie nachfolgend erläutert – angerechnet.

1. Witwen- und Witwerrenten

Die Witwen- oder Witwerrente wird in voller Höhe gezahlt, wenn das eigene Ein-
kommen einen bestimmten Freibetrag nicht übersteigt. Zum Einkommen werden
gezählt:

Erwerbseinkommen, zum Beispiel aus einer Beschäftigung; 

Erwerbsersatzeinkommen, zum Beispiel die eigene Rente, das Kranken- oder
Arbeitslosengeld;

Vermögenseinkommen, zum Beispiel Einnahmen aus Kapitalvermögen (nach
Abzug der Werbungskosten und des Sparer-Freibetrags) oder aus Vermietung
und Verpachtung (nach Abzug der Werbungskosten). 
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Der Freibetrag beträgt derzeit monatlich in den alten Bundesländern 701,18 Euro
und in den neuen Bundesländern 616,18 Euro. 

Dieser Freibetrag erhöht sich für jedes waisenrentenberechtigte Kind um monatlich
148,74 Euro in den alten Bundesländern und um 130,70 Euro in den neuen Bundes-
ländern.

Ist das eigene Einkommen höher als der Freibetrag, werden 40 Prozent des über-
steigenden Betrages auf die Witwen- oder Witwerrente angerechnet. Das eigene
Einkommen wird allerdings nur in Höhe des Betrages angerechnet, der dem Hinter-
bliebenen normalerweise zur Verfügung steht. Aus diesem Grund müssen Einkom-
men noch von „Brutto-“ in „Nettoeinkommen“ umgerechnet werden. Aus Verein-
fachungsgründen sind pauschale Abzugsbeträge vorgesehen, die für die jeweilige
Einkommensart der durchschnittlichen Steuerbelastung beziehungsweise dem
Prozentsatz der Sozialabgaben entsprechen. So wird beispielsweise gekürzt: 

Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die allein eine abhängige
Beschäftigung ausüben, sind für Steuern und Sozialversicherung 40 Prozent
vom Bruttoeinkommen abzuziehen. 

Bei der Altersrente aus der Gesetzlichen Rentenversicherung ist der indivi-
duelle Beitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung zu berücksichtigen.

Bei Vermögenseinkommen beträgt der Kürzungsfaktor im Normalfall 25 Pro-
zent. 

Bei der Witwen- und Witwerrente gilt das bisherige Recht der Einkommens-
anrechnung weiter, wonach nur Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen und
kein Vermögenseinkommen angerechnet wird, wenn ein Ehegatte vor dem 1. Janu-
ar 2002 verstorben ist oder wenn an diesem Stichtag die Ehe bereits bestand und
mindestens ein Ehegatte älter als 40 Jahre war. Dies gilt sinngemäß auch für Lebens-
partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.
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Leistungen aus der neuen staatlich geförderten Eigenvorsorge (Riester-Rente) wer-
den bei der Einkommensanrechnung nicht berücksichtigt, denn sie sind ja gerade
dazu bestimmt, zusammen mit der gesetzlichen Rente ein gutes Auskommen im
Alter zu sichern.

Beispiel 1:

Beide Ehegatten beziehen in den alten Bundesländern eine Altersrente, der Mann
in Höhe von 1.000 Euro netto, die Frau in Höhe von 750 Euro netto. Die Ehe wurde
nach dem 31. Dezember 2001 geschlossen, der Mann verstirbt, Kinder wurden nicht
erzogen.

Die Witwe erhält weiterhin ihre Altersrente von 750 Euro.

Hinzu kommt eine Witwenrente in Höhe von 55 Prozent der Altersrente des
verstorbenen Mannes = 550 Euro. Hierauf ist allerdings die Einkommens-
anrechnung anzuwenden.

Das eigene anrechenbare Einkommen der Witwe übersteigt den Freibetrag
von 701,18 Euro um 48,82 Euro. Davon werden 40 Prozent = 19,53 Euro auf
die Witwenrente angerechnet.

Der Witwe verbleiben somit neben der eigenen Altersrente von 750 Euro noch
530,47 Euro Witwenrente.

Hätte die Witwe daneben noch Einkommen aus Vermietung in Höhe von
250 Euro monatlich, käme nach Kürzung um einen pauschalen Abzug von
25 Prozent = 62,50 Euro monatlich noch 187,50 Euro anrechenbares Einkom-
men hinzu. Von diesen 187,50 Euro monatlich würden 40 Prozent, also 75 Euro,
zusätzlich von der Witwenrente abgezogen. So bliebe der Witwe neben der
eigenen Altersrente von 750 Euro und dem Einkommen aus Vermietung in
Höhe von 250 Euro noch eine Witwenrente in Höhe von 455,47 Euro (550 Euro
minus 19,53 Euro minus 75 Euro).
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Beispiel 2:

Beide Ehegatten leben in den neuen Bundesländern. Der Mann hat eine Renten-
anwartschaft von 1.000 Euro erworben. Die Ehe wurde nach dem 31. Dezember 2001
geschlossen und der Mann verstirbt im Alter von 63 Jahren. Die Witwe mit zwei wai-
senrentenberechtigten Kindern ist noch berufstätig und verdient monatlich brutto
950 Euro.

Die Witwe bezieht weiterhin ihren eigenen Verdienst von 950 Euro. Hinzu
kommt eine Witwenrente in Höhe von 55 Prozent aus der Rentenanwartschaft
des verstorbenen Mannes = 550 Euro. 

Hinzu kommen rund 2 Entgeltpunkte für das erste und 1 Entgeltpunkt für das
zweite Kind (23,34 x 3 = 70,02 Euro) (siehe hierzu auch Rentenartfaktor, Seite
81.) Die Gesamtrente beträgt also 620,02 Euro. Hierauf ist allerdings die Ein-
kommensanrechnung anzuwenden.

Der maßgebende Freibetrag beträgt 877,58 Euro (616,18 Euro + 2 Kinder-
freibeträge zu je 130,70.).

Das Brutto-Arbeitseinkommen der Witwe von 950 Euro wird um den pau-
schalen Abzug von 40 Prozent auf das Nettoeinkommen umgerechnet. Das
Nettoeinkommen der Witwe beträgt somit 570 Euro und bleibt damit unter
dem Freibetrag. Anrechnungen auf die Hinterbliebenenrente sind somit nicht
vorzunehmen.

Der Witwe verbleiben somit neben dem eigenen Einkommen noch 620,02 Euro
ungekürzte Witwenrente.
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2. Waisenrenten

Bei Waisenrenten für über 18 Jahre alte Waisen erfolgt eine Einkommensanrech-
nung wie bei Witwen oder Witwern. Der Freibetrag beläuft sich für die Waisen der-
zeit monatlich auf

467,46 Euro (alte Bundesländer) bzw. 

410,78 Euro (neue Bundesländer).

Das anrechenbare Nettoeinkommen der Waise, das diesen Freibetrag übersteigt,
wird – entsprechend der Einkommensanrechnung bei Witwen und Witwern – zu
40 Prozent auf die Waisenrente angerechnet. Bei Waisenrenten an vor dem 1. Janu-
ar 2002 geborene Waisen gilt das bisherige Recht der Einkommensanrechnung
weiter, wonach nur Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen angerechnet werden. 

3. Erziehungsrenten

Für die Erziehungsrenten gelten dieselben Vorschriften und dieselben Freibeträge
wie bei Witwen- und Witwerrenten.
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Zusätzliche Altersvorsorge

Das Durchschnittsalter unserer Bevölkerung steigt stetig. In der gesetzlichen
Rentenversicherung stehen den Beitragszahlenden künftig immer mehr Renten-
empfänger gegenüber. Um die jüngeren Generationen nicht zu überfordern, ist es
deshalb unausweichlich, dass in Zukunft die Renten weniger stark steigen als bis-
her. Damit wird eine zusätzliche Altersvorsorge gerade für jüngere Menschen not-
wendig, um auch im Alter den gewohnten Lebensstandard aufrechterhalten zu
können. Die Alterssicherung wird sich so in Zukunft stärker als bisher auf drei
Säulen stützen müssen: die gesetzliche Rentenversicherung, die betriebliche
Altersversorgung und die private Altersvorsorge. Der Staat hilft beim Aufbau einer
zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge mit Zulagen, Steuervorteilen und
Beitragsersparnis in der Sozialversicherung.

A. DIE BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG

Die betriebliche Altersversorgung ist klassischerweise eine freiwillige Leistung des
Arbeitgebers. Seit Januar 2002 haben jedoch alle Beschäftigten das Recht, einen Teil
ihres Lohns oder Gehalts zugunsten einer betrieblichen Altersvorsorge umzuwan-
deln, um später eine Betriebsrente zu erhalten (Entgeltumwandlung). Der Arbeit-
geber muss diesem Wunsch nachkommen. Wie er die Altersvorsorge seiner Arbeit-
nehmer im Einzelnen organisiert, ist Vereinbarungssache und wird häufig auf
betrieblicher Ebene oder in Tarifverträgen festgelegt. Gibt es keine Abmachung, so
hat jeder Beschäftigte immer einen „Mindestanspruch“ auf Entgeltumwandlung in
eine Lebensversicherung (Direktversicherung).

Für die Durchführung der betrieblichen Altersvorsorge stehen fünf Möglichkeiten
– so genannte Durchführungswege – zur Verfügung:

Direktzusage,

Unterstützungskasse,

Pensionskasse,
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Pensionsfonds,

Direktversicherung.

Die Beiträge zum Aufbau einer betrieblichen Altersversorgung können grundsätz-
lich vom Arbeitgeber oder vom Arbeitnehmer allein (auf dem Wege der Entgel-
tumwandlung) oder aber auch von beiden gemeinsam aufgebracht werden (Misch-
finanzierung). 

Die betriebliche Altersversorgung hat gegenüber der privaten Altersvorsorge
einige Vorteile: 

Sie ist häufig günstiger, weil Abschluss- und Verwaltungskosten auf eine
größere Personengruppe verteilt werden können („Mengenrabatt“).

Sie ist aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einfach zu hand-
haben, weil sie sich nicht um die Auswahl des Anbieters kümmern müssen
– dies übernimmt der Arbeitgeber– und ihnen viele Formalitäten erspart
bleiben.

Die Arbeitgeber beteiligen sich häufig auch finanziell an der betrieblichen
Vorsorge ihrer Beschäftigten (das ist in vielen Tarifverträgen so geregelt). 

Und nicht zuletzt: Die staatliche Förderung von Betriebsrenten in Form von Steuer-
und Beitragsfreiheit der Aufwendungen und/oder Zulagen und zusätzlichem
Sonderausgabenabzug (Riester-Förderung) ist besonders lukrativ. 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Steuerfreibeträge und
die von Sozialabgaben befreiten Entgelte. Im Jahr 2008 können grundsätzlich
4 344 Euro steuerfrei in eine betriebliche Altersversorgung investiert werden. Die
umgewandelten Entgeltbestandteile sind darüber hinaus bis zu einer Höhe von
2 544 Euro sozialabgabenfrei.



Arbeitgeberbeiträge:
–  steuerfrei bis 4.344 Euro3)

(4 % der BBG-RV = 2.544 Euro
+ 1.800 Euro)

– sozialabgabenfrei bis
2.544 Euro

Arbeitnehmerbeiträge
durch Entgeltumwandlung:
soweit nicht bereits durch
Arbeitgeberbeiträge ausge-
schöpft
– steuerfrei bis 4.344 Euro3)

(4 % der BBG-RV =2.544 Euro
+ 1.800 Euro), 

–  sozialabgabenfrei bis
2.544 Euro

1) Wenn ein Arbeitnehmer Riester-Förderung beansprucht, sind die Arbeitnehmerbeiträge individuell zu versteuern.
2) Beitragsfrei bei pauschal versteuerten Einmalzahlungen; beitragspflichtig bei Umwandlung von laufendem Entgelt.
3) Eine Pauschalversteuerung ist nicht möglich.
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Durchführungs- bis 31. Dezember 2004 ab 1. Januar 2005
wege erteilte Zusagen erteilte Zusagen

Direktzusage/ Arbeitgeberbeiträge:
Unterstützungs- unbegrenzt steuerfrei und sozialabgabenfrei
kasse Arbeitnehmerbeiträge durch Entgeltumwandlung:

unbegrenzt steuerfrei und bis 4 % BBG-RV sozialabgabenfrei (2 544 Euro)

Direkt- Arbeitgeberbeiträge:
versicherung – bis 1 752 Euro pauschal mit

20 Prozent zu versteuern 
– bis 1 752 Euro sozial-

abgabenfrei
Arbeitnehmerbeiträge
durch Entgeltumwandlung: 
soweit nicht bereits durch
Arbeitgeberbeiträge ausgeschöpft,
bis 1 752 Euro pauschal mit
20 Prozent zu versteuern1)

und sozialabgabenfrei2)

Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge:
bis 4 % BBG-RV (2 544 Euro)
steuer- und sozialabgabenfrei;
darüber hinaus Möglichkeit der
Pauschalversteuerung 
Arbeitnehmerbeiträge durch
Entgeltumwandlung:
soweit nicht bereits durch
Arbeitgeberbeiträge ausge-
schöpft, bis 4 % BBG-RV
(2 544 Euro) steuerfrei1) und
sozialabgabenfrei; darüber
hinaus Möglichkeit der
Pauschalversteuerung

Pensionsfonds Arbeitgeberbeiträge:
bis 4 % BBG-RV (2 544 Euro)
steuer- und sozialabgabenfrei
Arbeitnehmerbeiträge
durch Entgeltumwandlung:
soweit nicht bereits durch
Arbeitgeberbeiträge ausge-
schöpft, bis 2 544 Euro steuer-
frei1) und sozialabgabenfrei
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Das folgende Beispiel aus der Chemiebranche zeigt, wie sich die staatliche und tarif-
liche Förderung des Altersvorsorgesparens bei Bestehen einer Tarifvereinbarung
zur Entgeltumwandlung auswirkt. Durch die Steuer- und Sozialabgabenbefreiung
in Kombination mit Arbeitgeberzuschüssen können bereits mit wenigen Mitteln
beträchtliche Summen für die Altersvorsorge angespart werden.

Beispiel

Ein verheirateter Facharbeiter in der Chemiebranche (Ehefrau nicht berufstätig,
zwei Kinder, Steuerklasse 3) mit einem jährlichen Bruttoverdienst von 35.000 Euro
investiert selbst 1.000 Euro jährlich in seine Altersvorsorge. Er nutzt seinen An-
spruch auf Entgeltumwandlung und erhält einen für die Chemiebranche tariflich
vereinbarten Arbeitgeberzuschuss von jährlich etwa 200 Euro. Zusätzlich profitiert
der Chemie-Facharbeiter noch von der Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit der
Umwandlungsbeträge in Höhe von 495 Euro. Zusammen mit dem Arbeitgeber-
zuschuss ergibt sich ein finanzieller Vorteil in Höhe von ca. 695 Euro. Das entspricht
einer Förderquote von ca. 58 Prozent.

Auch im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung ist – wie bei der privaten
Altersvorsorge – die Riester-Förderung möglich. Voraussetzung ist, dass die Bei-
träge aus dem Nettoentgelt des Arbeitnehmers auf das Betriebsrentenkonto gezahlt
werden und dass die Altersvorsorge auf dem Weg der Direktversicherung, der
Pensionskasse oder des Pensionsfonds gebildet wird. 

Im Hinblick auf die Riester-Förderung gelten für die betriebliche und die private
Altersvorsorge dieselben Bedingungen. Alle Einzelheiten hierzu sind im Folgenden
erläutert.



B. DIE PRIVATE ALTERSVORSORGE MIT RIESTER-FÖRDERUNG

Seit Anfang 2002 fördert der Staat unter bestimmten Bedingungen den Aufbau
einer privaten kapitalgedeckten Altersvorsorge. Die so genannte Riester-Förderung
erfolgt auf zwei Wegen: mit finanziellen Zuschüssen (Zulagen) und Extra-Steuer-
ersparnissen (zusätzlicher Sonderausgabenabzug).

Die staatliche Förderung erhalten Pflichtmitglieder in der gesetzlichen Renten-
versicherung und der Alterssicherung der Landwirte, Beamtinnen und Beamte,
Richterinnen und Richter sowie Soldatinnen und Soldaten. Bei Verheirateten
genügt es, wenn ein Ehegatte die Voraussetzungen erfüllt; dann erhält auch der
andere die Förderung, sofern er einen eigenen, auf seinen Namen lautenden Alters-
vorsorgevertrag abschließt.

Zu den Förderberechtigten gehören im Einzelnen:

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Auszubildende;

Landwirtinnen und Landwirte sowie mitarbeitende Familienangehörige;

Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II (ein-
schließlich der Berechtigten, deren Leistungen aufgrund der Anrechnung von
Einkommen oder Vermögen ruhen), Krankengeld, Verletztengeld, Versor-
gungskrankengeld, Übergangsgeld, Unterhaltsgeld oder Vorruhestandsgeld;

pflichtversicherte Selbstständige – zum Beispiel Handwerkerinnen und Hand-
werker, Lehrerinnen und Lehrer, Hebammen, Künstlerinnen und Künstler
sowie arbeitnehmerähnliche Selbstständige;

Bezieherinnen und Bezieher des Existenzgründungszuschusses bei Gründung
einer Ich-AG;

Wehr- und Zivildienstleistende;
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Kindererziehende während der Kindererziehungszeiten;

nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen;

geringfügig Beschäftigte („Mini-Jobs“), die auf die Versicherungsfreiheit
verzichtet haben;

Bezieherinnen und Bezieher einer Rente wegen voller Erwerbsminderung oder
Erwerbsunfähigkeit oder einer Versorgung wegen Dienstunfähigkeit.

Nicht gefördert werden:

nicht pflichtversicherte Selbstständige;

geringfügig Beschäftigte, die ihren Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung
nicht aufstocken;

freiwillig Versicherte;

Pflichtversicherte in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung;

Bezieherinnen und Bezieher einer Vollrente wegen Alters; 

Sozialhilfebezieherinnen und -bezieher;

Studentinnen und Studenten.

Gefördert werden nur Finanzprodukte, die die Prüfnummer der Zertifizierungs-
stelle und den Vermerk „Der Altersvorsorgevertrag ist zertifiziert worden und
damit im Rahmen des § 10a des Einkommensteuergesetzes steuerlich förderfähig“
tragen. Dies bedeutet, dass das Produkt den gesetzlichen Anforderungen ent-
spricht. Die Zertifizierung sagt jedoch nichts darüber aus, wie viel Gewinn der
Vertrag abwirft. Sie ist also keine Garantie für eine hohe Rendite.
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Im Einzelnen können folgende Anlagemöglichkeiten gefördert werden: 

Banksparpläne,

Rentenversicherungen,

Fondssparpläne.

Banksparpläne eignen sich besonders für ältere Anleger, deren Ansparzeit kürzer
ist, und für Menschen mit hohem Sicherheitsbedürfnis. Private Rentenversiche-
rungen eignen sich besonders für jüngere sicherheitsbewusste Anleger. Fonds mit
hohem Aktienanteil sind eher für jüngere risikofreudige Anleger geeignet, weil hier
ausreichend Zeit ist, vorübergehende Kursverluste auszugleichen. 

Basis der staatlichen Förderung ist die Altersvorsorgezulage, die aus einer Grund-
zulage pro Förderberechtigtem und einer Kinderzulage besteht. Bei Abschluss eines
eigenen Vorsorgevertrags haben jeweils auch die Ehepartner Anspruch auf die
Zulage. Dies gilt selbst dann, wenn sie nicht berufstätig oder aus anderen Gründen
nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind.

Neu seit 2008: alle Förderberechtigten, die bis zum 25. Lebensjahr einen Riester-
Vertrag abgeschlossen haben, erhalten einmalig 200 Euro Bonus. Durch diesen sog.
Berufseinsteiger-Bonus soll insbesondere für junge Menschen ein Anreiz geschaffen
werden, frühzeitig mit dem Altersvorsorgesparen zu beginnen.

Die Altersvorsorgezulage ist von einem bestimmten Mindesteigenbeitrag abhän-
gig. Wird dieser nicht in voller Höhe erbracht, wird die Zulage gekürzt. Zusätzlich
können die Sparbeiträge zugunsten eines Riester-Vertrages als Sonderausgaben bis
zu einem Höchstbetrag geltend gemacht und Steuervorteile gewährt werden (siehe
Tabelle Seite 112). Im Rahmen der Einkommensteuererklärung prüft das Finanzamt,
ob die Altersvorsorgezulage oder der Steuervorteil günstiger ist.
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Zulagen und zusätzlicher Sonderausgabenabzug

ab 2008

Sonderausgabenabzug bis zu
(neben den Vorsorge- 2.100 Euro
aufwendungen)

Grundzulage 154 Euro

Kinderzulage je Kind 185/300 Euro1)

Berufseinsteiger-Bonus 200 Euro (einmalig)

Mindesteigenbeitrag1) 4 Prozent2)

abzüglich Zulagen3)

höchstens 2.100 Euro abzüglich Zulagen

1) für ab 2008 geborene Kinder
2) vom Vorjahreseinkommen
3) mindestens aber 60 Euro (Sockelbeitrag)

Das „Riestern“ ist durch die Vereinfachungen, die am 1. Januar 2005 in Kraft ge-
treten sind, noch attraktiver und bürgerfreundlicher geworden. Zum Beispiel
müssen Berechtigte jetzt nicht mehr jedes Jahr einen neuen Zulagenantrag stellen.
Im Rahmen des Alterseinkünftegesetzes wurde ein Dauerzulagenantrag einge-
führt. Damit können Berechtigte Ihren Anbieter bevollmächtigen, jedes Jahr den
Zulagenantrag für sie einzureichen. Man muss in Zukunft also nur noch dann tätig
werden, wenn sich die persönlichen Lebensumstände ändern (zum Beispiel bei
Eheschließung, Geburt eines Kindes, Ehescheidung).

Für wen sich die Riester-Förderung besonders lohnt, hängt von mehreren Faktoren
und der individuellen Lebenslage ab. Allgemein profitieren aber Familien mit
Kindern und Arbeitnehmer mit nicht so hohem Einkommen ganz besonders.
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BEISPIEL (2008): 
Mindesteigenbeitrag: Vier Prozent des Vorjahreseinkommens

Ehepaar (beide mit Riester-Vertrag) mit 2 Kindern
Vorjahreseinkommen: 30.000 Euro
davon 4 Prozent: 1,200 Euro
abzüglich Zulage: 678 Euro
Eigenbeitrag: 522 Euro
Steuervorteil: 0 Euro
Gesamtförderung: 678 Euro

allein stehender, kinderloser Mann
Vorjahreseinkommen: 30.000 Euro
davon 4 Prozent: 1,200 Euro
abzüglich Zulage: 154 Euro
Eigenbeitrag: 1,046 Euro
Steuervorteil: 202 Euro
Gesamtförderung: 356 Euro

Informationsbroschüre 
zur geringfügigen Beschäftigung
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bietet eine Broschüre speziell
zur zusätzlichen Alterssicherung an. 
Bestellmöglichkeit siehe Service, Seite 119.
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A. ZUSTÄNDIGKEITEN FÜR REHABILITATIONSMASSNAHMEN

Die Rentenversicherung bietet ihren Versicherten Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben. Sie bietet also grundsätzlich die
gleichen Leistungen zur Rehabilitation (Reha) an wie die Krankenversicherung, die
Unfallversicherung und die Arbeitslosenversicherung. Allerdings sind die Zustän-
digkeiten zwischen diesen Versicherungszweigen getrennt:

Die Rentenversicherung ist immer dann zuständig, wenn die Erwerbsfähigkeit
während des Arbeitslebens bedroht ist. Damit sind insbesondere Altersrentne-
rinnen und Altersrentner grundsätzlich von den Reha-Leistungen der Rentenver-
sicherung ausgeschlossen, da sie nicht mehr erwerbstätig sind. Für ihre Rehabili-
tation ist die Krankenversicherung zuständig, da diese auch Reha-Leistungen zur
Verbesserung des Gesundheitszustandes gewährt, wenn keine Erwerbstätigkeit
(mehr) ausgeübt wird.

Die Unfallversicherung führt die Reha-Maßnahmen durch, wenn sie aufgrund von
Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten erforderlich werden. 

Die Arbeitslosenversicherung gewährt Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
wenn die Unfallversicherung oder die Rentenversicherung nicht zuständig sind.

Grundprinzip: Rehabilitation geht vor Rente

In der Rentenversicherung gilt der Grundsatz: Reha vor Rente. Der Rentenversiche-
rungsträger muss deshalb prüfen, ob eine beantragte Rente durch Reha-Maßnah-
men vermeidbar wäre.

Rehabilitation
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B. PERSÖNLICHE VORAUSSETZUNGEN

Die Rentenversicherung darf nur dann Reha-Maßnahmen durchführen, wenn
dadurch eine Minderung der Erwerbsfähigkeit abgewendet oder bei einer beste-
henden Minderung der Erwerbsfähigkeit diese wesentlich gebessert oder sogar
wiederhergestellt werden kann. Ziel einer Reha-Maßnahme ist also die Wieder-
eingliederung in das Berufsleben nach vorheriger vollständiger oder teilweiser
Erwerbsminderung.

Auch bei teilweiser Erwerbsminderung ohne Aussicht auf wesentliche Besserung
der Erwerbsfähigkeit insgesamt kann die Rentenversicherung Reha-Leistungen an-
bieten, wenn der Versicherte dadurch am Arbeitsleben teilnehmen kann. Gleiches
gilt für vermindert berufsfähige Versicherte im Bergbau.

C. VERSICHERUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN

Die Rentenversicherung kann – von wenigen Ausnahmen abgesehen – Reha-Maß-
nahmen nur für Personen durchführen, die eine der folgenden Voraussetzungen
erfüllen: 

Vor der Antragstellung sind für mindestens 15 Jahre Beiträge zur Renten-
versicherung gezahlt worden.

Für medizinische Reha: In den letzten zwei Jahren vor dem Antrag sind min-
destens sechs Pflichtbeiträge gezahlt worden. Berufsanfängerinnen und
Berufsanfänger können Reha-Leistungen bereits dann erhalten, wenn sie
innerhalb von zwei Jahren nach der Ausbildung eine Beschäftigung aufge-
nommen haben und diese bis zum Antrag ausüben oder sie nach deren Ende
bis zum Antrag arbeitsunfähig sind.
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Für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben: Wer die Wartezeit für eine Rente
wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit erfüllt hat, kann berufsfördernde
Reha-Leistungen erhalten, wenn ohne sie eine Rente zu zahlen wäre.

Die Träger der Rentenversicherung erbringen auch dann Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben, wenn diese unmittelbar im Anschluss an medizinische
Leistungen zur Rehabilitation erforderlich sind.

D. LEISTUNGEN DER RENTENVERSICHERUNG ZUR REHABILITATION

Die Rentenversicherung gewährt Leistungen im Rahmen der medizinischen
Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie ergänzende Leistungen.

1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Hierzu gehören hauptsächlich folgende Leistungen:

Stationäre, teilstationäre und ambulante medizinische Rehabilitationsleistun-
gen. Eine Wiederholung ist dabei frühestens nach vier Jahren möglich, es sei
denn, eine medizinische Rehabilitationsleistung ist aus gesundheitlichen Grün-
den dringend vorzeitig erforderlich. Der Rentenversicherungsträger wählt die
geeignete Klinik aus. Berechtigten Wünschen der Versicherten wird bei der
Entscheidung über die Leistungen und bei der Ausführung entsprochen. Be-
rücksichtigt werden insbesondere die persönliche Lebenssituation, das Alter
und Geschlecht, die Familie, die religiösen und weltanschaulichen Bedürfnisse,
die besonderen Bedürfnisse behinderter Mütter und Väter bei Erfüllung ihres
Erziehungsauftrags sowie die besonderen Bedürfnisse behinderter Kinder.

Anschlussrehabilitation (AHB) unmittelbar nach einem Krankenhausaufent-
halt, wenn diese aus medizinischen Gründen erforderlich ist.
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Suchtbehandlung nach Abstimmung mit der Krankenkasse. 

Nach- und Festigungskuren wegen Geschwulsterkrankungen. Diese sind auch
für die Angehörigen von Versicherten möglich.

Kinderheilbehandlungen für die Kinder von Versicherten.

2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Zu diesen Leistungen der Rentenversicherung gehören hauptsächlich:

Maßnahmen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes;

berufliche Anpassung, Bildung und Ausbildung;

Überbrückungsgeld bei der Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit;

Kraftfahrzeughilfe, wenn bei schwerer Behinderung die Benutzung öffent-
licher Verkehrsmittel für den Weg zur Arbeit nicht zumutbar ist.

3. Ergänzende Leistungen

Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben
werden ergänzt durch

Übergangsgeld während stationärer Maßnahmen. In der Regel zahlt der
Arbeitgeber während der stationären medizinischen Rehabilitationsleistung
Gehalt oder Lohn voll weiter. Pflichtversicherte ohne Entgeltfortzahlung er-
halten Übergangsgeld zur Sicherung des Lebensunterhalts.
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Reisekosten insbesondere bei stationären Maßnahmen für die Hin-und Rück-
fahrt sowie bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für in der Regel zwei
Familienheimfahrten im Monat.

Haushaltshilfe, wenn im Haushalt des Versicherten ein Kind lebt, das noch
nicht zwölf Jahre alt oder behindert ist.

E. ZUZAHLUNGEN

Die Versicherten müssen bei einer stationären medizinischen Rehabilitationsleis-
tung, die der Rentenversicherungsträger erbringt, je nach Einkommen bis zu zehn
Euro pro Tag für maximal 42 Tage im Jahr zuzahlen. Damit werden Ausgaben
ausgeglichen, die der Versicherte während der Maßnahme beispielsweise für
Verpflegung einspart.

Bei einer Anschlussheilbehandlung (AHB) ist die Zuzahlung für höchstens 14 Tage
zu erbringen. Eine innerhalb desselben Kalenderjahres bereits an die gesetzliche
Krankenversicherung – aus Anlass eines Krankenhausaufenthaltes – geleistete
Zuzahlung wird hierbei angerechnet.

In besonderen Fällen ist auf Antrag eine gänzliche oder teilweise Befreiung von der
Zuzahlungspflicht möglich.
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Service

Bürgertelefon
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 

Montag bis Donnerstag von 8 bis 20 Uhr:

Rente: 01805 - 67 67-10
Unfallversicherung/Ehrenamt: 01805 - 67 67-11
Arbeitsmarktpolitik und -förderung: 01805 - 67 67-12
Arbeitsrecht: 01805 - 67 67-13
Teilzeit/Altersteilzeit/Minijobs: 01805 - 67 67-14
Infos für behinderte Menschen: 01805 - 67 67-15
Europäischer Sozialfonds/Soziales Europa: 01805 - 67 67-19

Gehörlosen-/Hörgeschädigten-Service:
info.gehoerlos@bmas.bund.de

Schreibtelefon: 01805 - 67 67-16
Fax: 01805 - 67 67-17
Gebärdentelefon: gebaerdentelefon@sip.bmas.buergerservice-bund.de

Kostenpflichtig. Es gilt der Preis entsprechend der Preisliste IhresTelefonanbieters – in der Regel 0,14 EUR/Min.
aus dem deutschen Festnetz.

www.bmas.de   –   info@bmas.bund.de

Internet/Email
www.die-rente.info www.die-gesundheitsreform.de
www.bmas.bund.de info@bmas.bund.de
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Weitere kostenfreie Veröffentlichungen des Bundesministeriums
für Arbeit uns Soziales:

Bestellmöglichkeiten siehe Impressum Seite 127.

Zusätzliche Altersvorsorge | Bestell-Nr.: A 817

Erwerbsminderungsrente | Bestell-Nr.: A 261

Soziale Sicherung im Überblick | Bestell-Nr.: A 721

Ratgeber für behinderte Menschen | Bestell-Nr.: A 712

Geringfügige Beschäftigung und Beschäftigung in der Gleitzone |
Bestell-Nr.: A 630

Sozialhilfe und Grundsicherung | Bestell-Nr.: A 208

ADRESSEN

Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg
(ehemals LVA Baden-Württemberg)

76122 Karlsruhe
Telefon 0721 825-0
Telefax 0721 825-21229

70429 Stuttgart
Telefon 0711 848-0
Telefax 0711 848-21438
Verbindungsstelle für Griechenland, Liechtenstein, Schweiz, Zypern
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Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd
(ehemals Deutsche Rentenversicherung Niederbayern-Oberpfalz und
Deutsche Rentenversicherung Oberbayern)

84024 Landshut
Telefon 0871 81-0
Telefax 0871 81-2140
Verbindungsstelle für Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro,Kroatien,
Mazedonien, Slowenien, Slowakei, Tschechien

81729 München
Telefon 089 6781-0
Telefax 089 6781-2345
Verbindungsstelle für Österreich

Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg
(ehemals LVA Berlin und LVA Brandenburg)

Sitz Frankfurt (Oder)
Bertha-von-Suttner-Straße 1
15236 Frankfurt/Oder
Telefon 0335 551-0
Telefax 0335 551-1295

Standort Berlin
Knobelsdorffstraße 92
14059 Berlin
Telefon 030 3002-0
Telefax 030 3002-1009
Verbindungsstelle für Polen
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Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover
(ehemals LVA Braunschweig und LVA Hannover)

Lange Weihe 2
30875 Laatzen
Telefon 0511 829-0
Telefax 0511 829-2635

Kurt-Schumacher-Straße 20
38091 Braunschweig
Telefon 0531 7006-0
Telefax 0531 7006-425
Verbindungsstelle für Japan, Korea

Deutsche Rentenversicherung Bund
(ehemals BfA – Bundesversicherungsanstalt für Angestellte und VDR –Verband
Deutscher Rentenversicherungsträger)

10704 Berlin
Telefon 030 865-1
Telefax 030 865-27240
Verbindungsstelle für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und
Vertragsstaaten, sofern Beiträge zum Versicherungsträger gezahlt worden sind

Deutsche Rentenversicherung Hessen
(ehemals LVA Hessen)

Städelstraße 28
60596 Frankfurt/Main
Telefon 069 6052-0
Telefax 069 6052-1600
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Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
(ehemals Bundesknappschaft, Bahnversicherungsanstalt und Seekasse)

Hauptverwaltung
Pieperstraße 14-28
44789 Bochum
Telefon 0234 304-0
Telefax 0234 304-53050
Verbindungsstelle für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und
Vertragsstaaten, sofern Beiträge zum Versicherungsträger gezahlt worden sind

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland
(ehemals LVA Thüringen, LVA Sachsen-Anhalt und LVA Sachsen)

Sitz Leipzig
Georg-Schumann-Straße 146
04159 Leipzig
Telefon 0341 550-55
Telefax 0341 550-5900

Standort Erfurt
Kranichfelder Straße 3
99097 Erfurt
Telefon 0361 482-0
Telefax 0361 482-2299

Standort Halle
Paracelsusstraße 21

06114 Halle
Telefon 0345 213-0
Telefax 0345 213-1039
Verbindungsstelle für Nachfolgestaaten der UdSSR (ohne Estland, Lettland, Litauen)
bei Anwendung des DDR-UdSSR-Vertrages, Ungarn, Bulgarien
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Deutsche Rentenversicherung Nord 
(ehemals LVA Schleswig Holstein, LVA Mecklenburg-Vorpommern und LVA
Freie und Hansestadt Hamburg)

Sitz Lübeck
Ziegelstraße 150
23556 Lübeck
Telefon 0451 485-0
Telefax 0451 485-1777
Verbindungsstelle für Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden 

Standort Neubrandenburg
Platanenstraße 43
17033 Neubrandenburg
Telefon 0395 370-0
Telefax 0395 370-4444
Verbindungsstelle für Estland, Lettland und Litauen

Standort Hamburg
Friedrich-Ebert-Damm 245
22159 Hamburg
Telefon 040 5300-0
Telefax 040 5300-2999
Verbindungsstelle für Großbritannien, Irland, Kanada und USA

Deutsche Rentenversicherung Ober- und Mittelfranken
(ehemals LVA Ober- und Mittelfranken)

95440 Bayreuth
Telefon 0921 607-0
Telefax 0921 607-398
Verbindungsstelle für Türkei
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Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen
(ehemals LVA Oldenburg-Bremen)

Huntestraße 11
26135 Oldenburg
Telefon 0441 927-0
Telefax 0441 927-2563
Verbindungsstelle für Australien

Deutsche Rentenversicherung Rheinland
(ehemals LVA Rheinprovinz)

40194 Düsseldorf
Telefon 0211 937-0
Telefax 0211 937-3096
Verbindungsstelle für Belgien, Chile, Israel, Spanien, Rheinschifffahrtsabkommen 

Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
(ehemals LVA Rheinland-Pfalz)

Eichendorffstraße 4-6
67346 Speyer
Telefon 06232 17-0
Telefax 06232 17-2589
Verbindungsstelle für Frankreich, Luxemburg 

Deutsche Rentenversicherung Saarland
(ehemals LVA für das Saarland)

Martin-Luther-Straße 2-4
66111 Saarbrücken
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Telefon 0681 3093-0
Telefax 0681 3093-199
Deutsche Rentenversicherung Schwaben
(ehemals LVA Schwaben)

Dieselstraße 9
86154 Augsburg
Telefon 0821 500-0
Telefax 0821 500-1000
Verbindungsstelle für Italien, Marokko, Tunesien, Malta

Deutsche Rentenversicherung Unterfranken
(ehemals LVA Unterfranken)

Friedenstraße 12/14
97072 Würzburg
Telefon 0931 802-0
Telefax 0931 802-243
Verbindungsstelle für Portugal, Rumänien

Deutsche Rentenversicherung Westfalen
(ehemals LVA Westfalen)

48125 Münster
Telefon 0251 238-0
Telefax 0251 238-2960
Verbindungsstelle für Island, Niederlande
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Bürgertelefon

Montag bis Donnerstag von 8 bis 20 Uhr

Sie fragen – wir antworten

Rente: 0 18 05 6767-10

Unfallversicherung/Ehrenamt: 0 18 05 6767-11

Arbeitsmarktpolitik und -förderung: 0 18 05 6767-12

Arbeitsrecht: 0 18 05 6767-13

Teilzeit, Altersteilzeit, Minijobs: 0 18 05 6767-14

Infos für behinderte Menschen: 0 18 05 6767-15

Europäischer Sozialfonds/Soziales Europa: 0 18 05 6767-19

Gehörlosen/Hörgeschädigten-Service:
info.gehoerlos@bmas.bund.de
Schreibtelefon: 0 18 05 6767-16
Fax: 0 18 05 6767-17
Gebärdentelefon: gebaerdentelefon@sip.bmas.buergerservice-bund.de

(Festpreis 14 Cent/Min. – abweichende/andere Preise aus den Mobilfunknetzen möglich.)

www.bmas.de · info@bmas.bund.de
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